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Erste Auswertung der Ergebnisse des VII. Parteitags der SED 
im Plenum des Obersten Gerichts

Der VII. Parteitag der SED hat die nächste Etappe un
seres Weges abgesteckt: die Gestaltung des entwickel
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus. Sie „er
fordert von jedem einzelnen gründliches Denken, ho
hes fachliches Können, Ideenreichtum und beständige 
Initiative. Sie erfordert aber von jedem einzelnen auch 
persönliche Konsequenz, Mut zum selbständigen Han
deln und beharrliche kämpferische Auseinandersetzung 
mit veralteten Denkweisen und Arbeitsmethoden, um 
das Neue vorwärtszubringen.“1

Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, 
müssen alle Richter2 die Materialien des VII. Partei
tags gründlich studieren, die neuen Probleme und Auf
gaben schöpferisch durchdenken und konkrete Schluß
folgerungen für die eigene Arbeit ziehen. Gerade hier
bei gab es in der Vergangenheit bei manchen Gerich
ten noch Schwierigkeiten: Die Parteibeschlüsse wurden 
zwar im Kollektiv erörtert, ihre richtungweisende Be
deutung wurde allgemein anerkannt, aber die Be
schlüsse wurden nicht oder nur ungenügend zur Grund
lage der täglichen Arbeit gemacht, und aus ihnen wur
den nicht immer konkrete Schlußfolgerungen zur Er
höhung des Niveaus der eigenen Arbeit gezogen. Des
halb muß völlige Klarheit darüber geschaffen werden, 
daß die gesamte gerichtliche Tätigkeit in die Gestal
tung des entwickelten gesellschaftlichen Systems ein
geordnet werden muß, daß alle Aufgaben von diesem 
Standpunkt aus gestellt und verwirklicht werden 
müssen, weil das entwickelte gesellschaftliche System 
des Sozialismus nur als Ganzes vervollkommnet wer
den kann3 und weil für unser Recht und seine Anwen
dung in der Praxis keine anderen Gesetzmäßigkeiten 
gelten als für die sozialistische Gesellschaftsordnung 
selbst.
Das Plenum des Obersten Gerichts hat in seiner 
14. Tagung vom 29. Mai 1967 allen Richtern wichtige 
Hinweise gegeben, wie die Materialien des VII. Partei
tags studiert werden müssen, damit künftig jede Ent
scheidung vom Blickpunkt des entwickelten gesell
schaftlichen Systems aus getroffen wird.
In seinem Referat auf der Plenartagung wandte sich 
Vizepräsident Z i e g l e r  vor allem der verstärkten 
wissenschaftlichen Fundierung der Leitung der gericht
lichen Tätigkeit zu, denn die Qualität der gerichtlichen 
Arbeit wird entscheidend durch die Qualität der Lei
tung durch das Oberste Gericht, die Bezirksgerichte

f W. Ulbricht, Die gesellschaftliche Entwicklung in der Deut
schen Demokratischen Republik bis zur Vollendung des Sozia
lismus, Berlin 1967, S. 122.
2 Da es sich hier um die Auswertung einer Plenartagung des 
Obersten Gerichts handelt und diesem Bericht auch nur 
Materialien aus der gerichtlichen Tätigkeit zugrunde lagen, 
wird im folgenden nur von Gerichten und Richtern ge
sprochen. Es dürfte jedoch selbstverständlich sein, daß die 
wichtigsten Schlußfolgerungen auch für Staatsanwaltschaften, 
Staatliche Notariate und Rechtsanwaltkollegien — unter Be
achtung ihrer spezifischen Aufgabenstellung — gelten.
3 W. Ulbricht, a. a. O., S. 82.

und die Kreisgerichtsdirektoren bestimmt4. Untersu
chungen des Obersten Gerichts haben gezeigt, daß sich 
die Leitungstätigkeit der Bezirksgerichte — wenn auch 
im einzelnen unterschiedlich — verbessert hat. Das 
drücke sich — wie Ziegler an Hand mehrerer Beispiele 
darlegte — in einer planmäßigen, systematischen An
leitung der Kreisgerichte auf der Grundlage der Richt
linien und Beschlüsse des Obersten Gerichts, in einer 
qualifizierteren analytischen Tätigkeit, in einer gesell
schaftlich wirksameren Rechtsprechung und in einer 
engeren Zusammenarbeit mit den anderen Rechts
pflegeorganen aus.
Diese positiven Veränderungen setzten sich jedoch noch 
nicht bei allen Kreisgerichten fort. Trotz großer An
strengungen sei hier die wissenschaftliche Leitung noch 
nicht genügend ausgebaut, wie sich u. a. an Mängeln 
in der Arbeitsplanung, bei analytischen Einschätzun
gen der eigenen Tätigkeit, im Fehlen kollektiver Be
ratungen der Richter und in ungenügenden Informatio- 
tionen zeige. Hier müßten die Bezirksgerichte verstärk
te Anleitung an Ort und Stelle geben. Als gute Bei
spiele hob Ziegler die Kreisgerichte Güstrow und 
Mühlhausen hervor, wo z. B. die Richterdienstbespre
chungen gründlich vorbereitet werden. Regelmäßig 
werden von den Richtern schriftliche Einschätzungen 
der Rechtsprechung auf einzelnen Rechtsgebieten und 
ihrer gesellschaftlichen Wirksamkeit ausgearbeitet und 
zur Grundlage einer kritischen Auseinandersetzung ge
macht. Aufgabe des Obersten Gerichts und der Be
zirksgerichte sei es, die bereits erprobten Grundsätze 
wissenschaftlicher Leitungstätigkeit bei der Verwirk
lichung der neuen Aufgaben ständig zu vervollkomm
nen, sie bis zum letzten Kreisgericht hin durchzusetzen 
und somit die Einheitlichkeit und Gesetzlichkeit der 
Rechtsanwendung zu sichern.
Bei der Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte in die 
Rechtspflege hätten die Gerichte gute Fortschritte ge
macht. Jedoch werden die Grundsätze für eine d i f f e 
r e n z i e r t e  Mitwirkung, wie sie die Richtlinie 
Nr. 22 (NJ 1967 S. 9) enthält, in der Praxis noch nicht 
genügend beachtet. Ziegler entwickelte deshalb Gedan
ken, wie die enge Verbindung zwischen Richtern und 
Werktätigen im einzelnen Verfahren zielstrebiger ge
nutzt werden kann3.
Wenn sich auch alle Gerichte bemühen, die Verfahren 
gründlich vorzubereiten und mit hoher gesellschaftli
cher Wirksamkeit durchzuführen, so dürfe man doch 
nicht übersehen, daß viele Urteile einer überzeugenden 
politisch-juristischen Begründung ermangeln. So zeige 
sich z. B. bei Angriffen gegen das sozialistische oder 
persönliche Eigentum in den Urteilen oft eine gewisse

4 Einige wichtige Probleme des Referats sind behandelt bei 
Reinwarth Ziegler, „Gedanken zum VII. Parteitag der SED 
aus der Sicht der gerichtlichen Tätigkeit“, NJ 1967 S. 329 fl.
5 Vgl. Reinwarth Ziegler, a. a. O., S. 331.
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